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1. Neuregelung beim Kindergeld/-freibetrag durch den Wegfall der Einkünfte-
grenze  bei volljährigen Kindern 
 

Nach der Rechtslage bis 31.12.2011 werden die 

steuerlichen Freibeträge für Kinder bzw. das Kin-

dergeld nur gewährt, wenn volljährige Kinder 

nicht über eigene Einkünfte und Bezüge, die zur 

Bestreitung des Unterhalts oder der Berufsausbil-

dung bestimmt oder geeignet sind, von mehr als 

8.004 € verfügen. Diese Einkünfte- und Bezüge-

grenze entfällt ab dem 1.1.2012. 

 
 

Zukünftig bleibt jedoch eine Erwerbstätigkeit nur noch bis zum Abschluss der 
ersten Berufsausbildung eines Kindes außer Betracht. Der Besuch einer allgemein 
bildenden Schule gilt dabei nicht bereits als erstmalige Berufsausbildung. Es wird typisierend 
davon ausgegangen, dass eine Ausbildung in der Regel mit einer Prüfung abgeschlossen 
wird. Volljährige Kinder, die für einen Beruf ausgebildet werden und das 25. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, werden daher bis zum Abschluss einer erstmaligen berufsqualifizie-
renden Ausbildungsmaßnahme ohne weitere Voraussetzungen berücksichtigt. 
 
Nach Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung wird widerlegbar vermutet, dass das 
Kind in der Lage ist, sich selbst zu unterhalten, und wird somit auch beim Kindergeld und 
Kinderfreibetrag nicht mehr berücksichtigt. Die Vermutung gilt durch den Nachweis als wi-



 

derlegt, dass das Kind sich in einer weiteren Berufsausbildung befindet und tatsächlich kei-
ner (schädlichen) Erwerbstätigkeit nachgeht, die Zeit und Arbeitskraft des Kindes überwie-
gend in Anspruch nimmt. Eine Erwerbstätigkeit gilt dann als unschädlich, wenn die regelmä-
ßige wöchentliche Arbeitszeit 20 Stunden unterschreitet oder ein geringfügiges Beschäfti-
gungsverhältnis bzw. ein sog. Ein-Euro-Job vorliegt. 
 
Begünstigt sind auch Ausbildungsgänge (z. B. Besuch von Abendschulen, Fernstudium), die 
neben einer (Vollzeit-)Erwerbstätigkeit ohne eine vorhergehende Berufsausbildung durchge-
führt werden. Durch eine Begünstigung dieser Fälle wird auch dem sozialpolitischen Aspekt 
Rechnung getragen, dass insbesondere Kinder aus Familien mit geringem Einkommen hier-
von erfasst werden. 
 
Befindet sich ein volljähriges Kind in einer Übergangszeit oder kann eine Berufsausbildung 
mangels Ausbildungsplatzes nicht begonnen oder fortgesetzt werden, wird das Kind nach 
Abschluss einer Berufsausbildung ebenfalls nur dann steuerlich berücksichtigt, wenn es nicht 
überwiegend erwerbstätig ist. Die Regelungen zur Berücksichtigung von behinderten Kindern 
werden nicht verändert. 
 
 
2. Lohnsteuerabzug im Kalenderjahr 2012 und Einführung des Verfahrens der  
 elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale ab 2013 

 
Der Einsatz des neuen Verfahrens zum Abruf der elektroni-
schen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) ist nach einem 
Schreiben der Finanzverwaltung zum 1.1.2013 geplant.  Bis 
dahin bleiben die Lohnsteuerkarte 2010 sowie die vom Fi-
nanzamt ausgestellte Bescheinigung für den Lohnsteuerab-
zug 2011 (Ersatzbescheinigung 2011) und die darauf ein-
getragenen Lohnsteuerabzugsmerkmale (Steuerklasse, Zahl 
der Kinderfreibeträge, Freibetrag, Hinzurechnungsbetrag, 
Religionsmerkmal, Faktor) weiterhin gültig und sind dem 
Lohnsteuerabzug in 2012 zugrunde zu legen. Ein erneuter 
Antrag des Arbeitnehmers ist hierfür nicht erforderlich. 
 
Ist auf der Lohnsteuerkarte 2010 ein Jahresfreibetrag mit einem Gültigkeitsbeginn 1.7.2011 
eingetragen und auf weniger als 12 Monate verteilt worden, muss der Arbeitgeber den wei-
terhin zu berücksichtigenden Jahresfreibetrag für den Lohnsteuerabzug 2012 auf das gesam-
te Kalenderjahr 2012 aufteilen.  
 
Beispiel: Jahresfreibetrag 2011: 12.000 €, gültig ab 1.7.2011 = 2.000 € Monatsfreibetrag 
(1/6); Jahresfreibetrag 2012: 12.000 €, gültig ab 1.1.2012 = 1.000 € Monatsfreibetrag 
(1/12) 
 
Sind aufgrund geänderter Lebensverhältnisse für das Kalenderjahr 2012 abweichende Lohn-
steuerabzugsmerkmale maßgebend, kann das Finanzamt die Lohnsteuerkarte 2010 oder die 
Ersatzbescheinigung 2011 berichtigen. Aus Vereinfachungsgründen kann der Arbeitnehmer 
dem Arbeitgeber des ersten Dienstverhältnisses die im Übergangszeitraum 2012 anzuwen-
denden Lohnsteuerabzugsmerkmale auch anhand folgender amtlicher Bescheinigungen 
nachweisen: 
 



 

 Mitteilungsschreiben des Finanzamts zur „Information über die erstmals elektronisch ge-
speicherten Daten für den Lohnsteuerabzug“ oder 

 Ausdruck oder sonstige Papierbescheinigung des Finanzamts mit den ab dem 1.1.2012 
oder zu einem späteren Zeitpunkt im Übergangszeitraum 2012 gültigen elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmalen. 

 
Das Mitteilungsschreiben oder der Ausdruck bzw. die sonstige Papierbescheinigung des Fi-
nanzamts sind nur dann für den Arbeitgeber maßgebend, wenn ihm gleichzeitig die Lohn-
steuerkarte 2010 oder die Ersatzbescheinigung 2011 für das erste Dienstverhältnis des Ar-
beitnehmers vorliegt (Steuerklassen I bis V). Legt der Arbeitnehmer diese Unterlagen dem 
Arbeitgeber zum Zweck der Berücksichtigung beim Lohnsteuerabzug vor, sind allein die 
ausgewiesenen Lohnsteuerabzugsmerkmale auf der zuletzt ausgestellten amtli-
chen Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug maßgebend.  
 
 
3. Finanzverwaltung verweigert die Berücksichtigung von Zivilprozesskosten 
 als außergewöhnliche Belastungen 

 
Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 12.5.2011 
entschieden, dass Zivilprozesskosten als außerge-
wöhnliche Belastungen zu berücksichtigen sind, 
wenn der Steuerpflichtige darlegen kann, dass die 
Rechtsverfolgung oder -verteidigung eine hinreichen-
de Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig er-
scheint.  
 
Die Finanzverwaltung will das Urteil über den ent-
schiedenen Einzelfall hinaus nicht anwenden und hat 
es mit einem sog. „Nichtanwendungserlass“ belegt. Zur Begründung führt sie u. a. aus: Für 
eine eindeutige, zuverlässige und rechtssichere Einschätzung der Erfolgsaussichten eines 
Zivilprozesses bzw. der Motive der Verfahrensbeteiligten stehen der Finanzverwaltung keine 
Instrumente zur Verfügung.  
 
Im Hinblick auf eine mögliche gesetzliche Neuregelung der steuerlichen Berücksichtigung von 
Zivilprozesskosten, die auch die rückwirkende Anknüpfung an die bisher geltende Rechtslage 
einschließt, können daher – nach Auffassung der Finanzverwaltung – grundsätzlich Prozess-
kosten auch für eine Übergangszeit nicht als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt 
werden. 
 
4. Regelmäßige Arbeitsstätte bei mehreren Tätigkeitsstätten 

 
 
1. Arbeitnehmer: Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in 
seinen Urteilen vom 9.6.2011 zur regelmäßigen Ar-
beitsstätte bei mehreren Tätigkeitsstätten entschie-
den, dass ein Arbeitnehmer nicht mehr als eine re-
gelmäßige Arbeitsstätte je Arbeitsverhältnis inneha-
ben kann (Rechtsprechungsänderung). In Fällen, in 
denen bisher mehrere regelmäßige Arbeitsstätten 



 

angenommen wurden, ist die Entfernungspauschale nunmehr nur für Fahrten zwischen 
Wohnung und einer regelmäßigen Arbeitsstätte anzusetzen. Für die übrigen Fahrten 
können Werbungskosten nach den Grundsätzen einer Auswärtstätigkeit geltend 
gemacht werden. 
 
Die Finanzverwaltung geht von einer regelmäßigen Arbeitsstätte aus, wenn der Arbeitnehmer 
aufgrund der dienstrechtlichen/arbeitsvertraglichen Festlegungen einer betrieblichen Einrich-
tung des Arbeitgebers dauerhaft zugeordnet ist oder in einer betrieblichen Einrichtung des 
Arbeitgebers 
 
 arbeitstäglich, 
 je Arbeitswoche einen vollen Arbeitstag oder 
 mindestens 20 % seiner vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit tätig werden soll. 
 
Wird im Einzelfall hiervon abweichend geltend gemacht, dass eine andere betriebliche Ein-
richtung des Arbeitgebers eine regelmäßige Arbeitsstätte ist oder keine regelmäßige Arbeits-
stätte vorliegt, muss das anhand des inhaltlichen (qualitativen) Schwerpunktes der berufli-
chen Tätigkeit nachgewiesen oder glaubhaft gemacht werden. 
 
2. Selbstständige: Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) hat mit Urteil vom 
27.10.2011 entschieden, dass auch ein Selbstständiger nur eine Betriebsstätte haben kann. 
Entsprechend ließ es die Aufwendungen für Fahrten zu verschiedenen Tätigkeitsstätten als 
unbeschränkt abzugsfähige Reisekosten zum steuerlichen Ansatz zu. 
 
In seiner Begründung führt es aus, dass der BFH bereits mit Urteil vom 9.6.2011 entschie-
den habe, dass Arbeitnehmer nur eine Arbeitsstätte haben können. Das trifft nach Auffas-
sung des FG auch auf selbstständig Tätige zu. Verfassungsrechtlich sei eine Gleichbehand-
lung von Arbeitnehmern und übrigen Steuerpflichtigen geboten. 
 
Anmerkung: Das Finanzgericht ließ in seinem Urteil die Revision zu, die das Finanzamt zwi-
schenzeitlich eingelegt hat. 
 
 
5. Betriebsfortführungsfiktion bei Betriebsverpachtung und –unterbrechung 
 

Die Neuregelung durch das Steuervereinfachungsge-
setz 2011 normiert die gesetzlichen Voraussetzungen 
für Fälle einer allmählichen (schleichenden) Betriebs-
aufgabe bei verpachteten und ruhenden Gewerbebe-
trieben eindeutiger. Insbesondere in den Fällen der 
Betriebsverpachtung kam es zu aufwendigen Verwal-
tungsverfahren, wenn der Steuerpflichtige keine ein-
deutige Aufgabeerklärung abgab. Dies wird durch die 
Neuregelung entbehrlich. 
 
In das Einkommensteuergesetz wird dafür eine ge-

setzliche Fiktion eingeführt, nach der bei einer Betriebsunterbrechung oder Betriebsverpach-
tung im Ganzen der Betrieb bis zu einer ausdrücklichen Betriebsaufgabeerklärung durch den 
Steuerpflichtigen als fortgeführt gilt. Die Regelung stellt die Besteuerung stiller Reserven bei 



 

ruhenden oder verpachteten Betrieben und Mitunternehmeranteilen sicher, auch wenn zwi-
schenzeitlich eine Betriebsaufgabe erfolgt ist, diese jedoch nicht gegenüber dem Finanzamt 
erklärt wurde. Ohne diese Regelung würden die aufgedeckten stillen Reserven bei zu spät  
 
erkannter oder erklärter Betriebsaufgabe unter Umständen bei eingetretener Festsetzungs-
verjährung nicht mehr besteuert werden können.  
 
Die Betriebsaufgabeerklärung wird nur dann auf den vom Steuerpflichtigen ge-
wählten Zeitpunkt anerkannt, wenn die Aufgabeerklärung spätestens drei Mona-
te danach dem Finanzamt vorliegt. Damit wird sichergestellt, dass der Steuer-
pflichtige die Betriebsaufgabe nicht auf einen Zeitpunkt erklären kann, für den 
bereits die Festsetzungsverjährung eingetreten ist.  
 
 
6. Rechtzeitige Dokumentation unternehmerischer Nutzung bei gemischt 
 genutzten Gebäuden erforderlich 
 

 
Die Vorsteuer aus den Baukosten für ein 
gemischt genutztes Gebäude kann nur 
dann abgezogen werden, wenn der Bau-
herr zeitnah entschieden und dokumen-
tiert hat, in welchem Umfang das Gebäu-
de unternehmerisch genutzt werden soll. 
Maßgeblich ist die gesetzliche Abgabefrist für 
die Umsatzsteuer-Erklärung (31.5. des Folge-
jahres). Eine danach getroffene oder dokumen-
tierte Entscheidung kann nach dem Urteil des 
Bundesfinanzhofs (BFH) vom 7.7.2011 nicht 
mehr berücksichtigt werden.  
 
Im entschiedenen Fall errichtete ein unternehmerisch tätiger Steuerpflichtiger von Sommer 
2007 bis Januar 2008 ein Einfamilienhaus, das er auch teilweise für sein Unternehmen nutz-
te. In seinen Umsatzsteuer-Voranmeldungen für das dritte und vierte Quartal 2007 und das 
erste Quartal 2008 machte er keine Vorsteuern aus den Baukosten geltend. Erst am 
5.6.2008 reichte er bei dem Finanzamt berichtigte Umsatzsteuer-Voranmeldungen ein und 
machte darin den Vorsteuerabzug geltend. 
 
Der BFH bestätigte zunächst die Grundsätze, wonach die beim Leistungsbezug zu treffende 
Zuordnungsentscheidung spätestens im Rahmen der Jahressteuererklärung zu dokumentie-
ren ist. Das gilt auch für den – in der Praxis bedeutsamen – Vorgang einer sich u. U. über 
mehrere Jahre erstreckenden Gebäudeherstellung. Im entschiedenen Fall wurde die Zuord-
nung des Gebäudes zum Unternehmensvermögen aber erst nach Ablauf der Dokumentati-
onsfrist vorgenommen. 
 
 
 
 
 
 



 

7. Neue Auslandsreisekosten ab 2012 
 

Das Bundesfinanzministerium teilt in seinem 
Schreiben vom 8.12.2011 die neuen Pauschbe-
träge für Verpflegungsmehraufwendungen und 
Übernachtungskosten für Auslandsdienstreisen, 
die ab dem 1.1.2012 zur Anwendung kom-
men, mit. Diese können Sie im Internet unter 
„www.bundesfinanzministerium.de“ und dort 
unter „BMF-Schreiben“ (Datum: 8.12.2011) 
herunterladen. 
 
Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten sind ausschließlich in den Fällen der 
Arbeitgebererstattung anwendbar. Für den Werbungskostenabzug sind nur die 
tatsächlichen Übernachtungskosten maßgebend; dies gilt entsprechend für den 
Betriebsausgabenabzug! 
 
Dieses Schreiben gilt auch für Geschäftsreisen in das Ausland und doppelte Haushaltsfüh-
rungen im Ausland. 
 

  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.),  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 

10.2.2012 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 15.2.2012 

Sozialversicherungsbeiträge 27.2.2012 

  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2012 = 0,12 % 
 1.7. –31.12.2011 = 0,37 % 
 1.1. – 30.6.2011 = 0,12 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php 

 
  

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 

  

 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2011: November 111,1; Oktober = 111,1; September = 111,1; 
August = 111,0; Juli = 111,0; Juni = 110,6; Mai = 110,5; April = 110,5; 
März = 110,3; Februar = 109,8; Januar = 109,2 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Zeitreihen/WirtschaftAktuell/Preise/Content100/pre110a,templateId=renderPrint.psml

